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Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines 
Monates nach ihrer Bekanntgabe Widerspruch erhoben 
werden. Der Widerspruch ist bei der Landeshauptstadt 
Erfurt, Tiefbau- und Verkehrsamt, Steinplatz 1, 99085 
Erfurt schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. Der 
Widerspruch kann auch mittels De-Mail mit Absender-
bestätigung im Sinne des § 5 Abs. 5 des De-Mail-Geset-
zes an die De-Mail-Adresse 

  stadtverwaltung@erfurt.de-mail.de erhoben wer-
den. Die Einlegung des Widerspruchs mittels einfacher 
E-Mail genügt hingegen nicht den Anforderungen an 
die Schriftform.

Erfurt, den 29.01.2020

gez. i. V. A. Hofmann-Domke
A. Bausewein 
Oberbürgermeister  

B E S C H L U S S 

zur Drucksache Nr. 0707/19 
der Sitzung des Stadtrates vom 20.11.2019

Neuausrichtung und Vereinheitlichung 
der Papierkorbentleerung

Genaue Fassung:

01  Die Aufgabe der in der Landeshauptstadt Erfurt zu 
leerenden Papierkörbe soll ab 01.07.2020 vollständig 
an die SWE Stadtwirtschaft GmbH übertragen wer-
den. Das erforderliche Vergabeverfahren wird ein-
geleitet und die notwendigen Finanzmittel werden 
in der Fortschreibung des Finanzplanes ab 2020 
bzw. im Nachtragshaushaltsplan 2019/2020 bereit-
gestellt

02  Mit einer einheitlichen Datenbasis auf der Grundla-
ge einer Datenbank wird die Voraussetzung für eine 
effiziente Bewirtschaftung, sowie eine zukünftige 
Bürger-Onlinemeldung an den Dienstleister ge-
schaffen.

03  Die Papierkörbe verbleiben als Teil des Stadtmobi-
liars im Eigentum der Stadt Erfurt. Die Ersatzbe-
schaffung obliegt weiterhin der Stadtverwaltung 
mit ihren Fachämtern. Zuständig sind hier das Tief-
bau- und Verkehrsamt sowie das Garten- und Fried-
hofsamt. Die Ersatzbeschaffung steht unter Haus-
haltsvorbehalt.

gez. A. Bausewein
Oberbürgermeister  

B E S C H L U S S 

zur Drucksache Nr. 1028/19
der Sitzung des Stadtrates vom 20.11.2019

Einfacher Bebauungsplan ILV696 „Rege-
lung der Vergnügungsstätten Magdebur-
ger Allee“ – Abwägungs- und Satzungsbe-
schluss

Genaue Fassung:

01  Die Abwägung zu den im Rahmen der Beteiligung 
der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstiger Trä-

ger öffentlicher Belange eingegangenen Stellung-
nahmen wird beschlossen. 

 Das Abwägungsergebnis mit Begründung (Anlage 
4) ist Bestandteil des Beschlusses.

02 Gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. § 88 
Abs. 2 Thüringer Bauordnung (ThürBO) und § 19 Abs. 
1 Satz 1, § 2 Abs. 1 und 2 Thüringer Gemeinde- und 
Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - 
ThürKO) wird der einfache Bebauungsplan ILV696 
„Regelung der Vergnügungsstätten Magdeburger 
Allee“, bestehend aus der Planzeichnung (Anlage2) 
mit den textlichen Festsetzungen in seiner Fassung 
vom 22.07.2019, als Satzung beschlossen.

* * *
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.
Gemäß § 21 Abs. 3 Satz 1 Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) wurde die vorstehende Satzung der Rechts-
aufsichtsbehörde vorgelegt. 
Die Satzung tritt gem. § 10 Abs. 3 Satz 4 Baugesetzbuch 
(BauGB) mit dieser Bekanntmachung in Kraft.
Jedermann kann die Satzung und die den Festsetzungen 
zu Grunde liegenden Vorschriften wie DIN-Normen o. 
ä. im Bauinformationsbüro der Stadtverwaltung Erfurt, 
Warsbergstraße 1, 1. Obergeschoss, innerhalb der Öff-
nungszeiten
Montag, Mittwoch und Freitag 9:00 bis 12:00 Uhr
Dienstag: 09:00 bis 12:00 und 13:00 bis 18:00 Uhr 
Donnerstag: 09:00 bis 12:00 und 13:00 bis 16:00 Uhr
(außer samstags, sonn- und feiertags)
einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen.

Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 215 Abs. 1 BauGB 
eine Verletzung der im § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 des 
BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes oder 
aber nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlicher Mangel 
des Abwägungsvorgangs nur beachtlich werden, wenn 
sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von 
Rechtsvorschriften oder den Mangel des Abwägungs-
vorgangs begründen soll, ist darzulegen. § 215 Abs. 1 Satz 
1 BauGB gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 
2a beachtlich sind.
Ist diese Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften, die in der Thüringer Kommunalord-
nung enthalten oder aufgrund der Thüringer Kommu-
nalordnung erlassen worden sind, zustande gekommen, 
so ist die Verletzung gemäß § 21 Abs. 4 Satz 1 ThürKO 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
nach Bekanntmachung der Satzung gegenüber der Ge-
meinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht 
worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind (vgl. § 21 Abs. 
4 Satz 2 ThürKO).
Wurde eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf 
der Jahresfrist jedermann diese Verletzung geltend 
machen (vgl. § 21 Abs. 4 Satz 3 ThürKO). 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 über die 

Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche im Falle 
der in den §§ 39 - 42 BauGB bezeichneten Vermögens-
nachteile, deren Leistung schriftlich beim Entschädi-
gungspflichtigen zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 
4 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprü-
chen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei 
Jahren gestellt ist, wird hingewiesen.
Die ungefähre Lage des Geltungsbereiches der Planung 
ist aus beistehender Informationsskizze ersichtlich.

ausgefertigt: Erfurt, den 16.01.2020

gez. Bausewein
A. Bausewein
Oberbürgermeister  

Zur Drucksache Nr. 1028/19  

B E S C H L U S S 

zur Drucksache Nr. 1153/19 
der Sitzung des Stadtrates vom 20.11.2019

1. Änderung der Entgeltordnung „Privat-
rechtliche Entgelte für die Verpflegung in 
den Kindertageseinrichtungen in Trä-
gerschaft der Landeshauptstadt Erfurt 
- Essengeld KitaEF - 
vom 20. Dezember 2017“

Genaue Fassung:

Die in der Anlage 1 beigefügte 1. Änderung der Entgelt-
ordnung „Privatrechtliche Entgelte für die Verpflegung 
in den Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft der 
Landeshauptstadt Erfurt – Essengeld KitaEF – vom 20. 
Dezember 2017“ wird beschlossen.

gez. A. Bausewein
Oberbürgermeister

Anlage 1 zur Drucksache 1153/19

1. Änderung der Entgeltordnung „Privatrechtliche Ent-

gelte für die Verpflegung in den Kindertageseinrichtun-

gen in Trägerschaft der Landeshauptstadt Erfurt - Essen-

geld KitaEF“

Auf der Grundlage der §§ 22, 22a, 24 und 90 Sozialge-
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